
Zur Aktualität

Kritik an Zeugen 
Jehovas ist erlaubt
Von Dominique Strebel, 09.07.2019

Es sei wahr, dass bei den Zeugen Jehovas eine «Praxis der Ächtung» von 
Aussteigern herrsche, urteilt Einzelrichter Christoph Lehner am Bezirks-
gericht Zürich und spricht am Dienstagabend eine ehemalige Mitarbeite-
rin der Fachstelle für Sektenfragen Infosekta vom Vorwurf der mehrfachen 
üblen Nachrede frei. Die Sektenexpertin hatte in einem Interview mit dem 
«Tages-Anzeiger» just dies behauptet und gesagt, dass das «von oben ver-
ordnete Mobbing» bei den Zeugen Jehovas gegen die Menschenrechte und 
die Verfassung verstösst.

Die Infosekta-Mitarbeiterin duräe gemRss Lehner zudem in guten Treuen 
davon ausgehen und dies im Interview auch so sagen, dass bei den Zeugen 
Jehovas die «Zwei-Zeugen-Oegel» gilt und dass dies sexuellen Missbrauch 
innerhalb der Urganisation begünstigt. «Es ist illusorisch», sagt der Einzel-
richter in seiner mündlichen Krteilsbegründung, «dass ein Gind oder sei-
ne Eltern an die Staatsanwaltschaä gelangen, wenn ihm innerhalb der Ur-
ganisation signalisiert wird, dass es nicht ernst genommen wird, wenn es 
nicht zwei Zeugen für den Vorfall beibringen könne». Damit habe die Ex-
pertin den Wutglaubensbeweis erbracht und auch in diesem Punkt keine 
üble Nachrede begangen. 

4eiter duräe die 8y-jRhrige ehemalige Infosekta-Mitarbeiterin im Inter-
view sagen, dass die Zeugen Jehovas ihren Mitgliedern die Wedanken-, We-
wissens- und Oeligionsfreiheit nicht gewRhren, dass Ginder in permanenter 
Angst leben und immer wieder WlRubige nach VerkehrsunfRllen oder Frau-
en bei der Weburt sterben, weil sie keine Bluttransfusion akzeptieren dür-
fen. Die Expertin hat sich gemRss Bezirksgericht nicht nur auf Schilderun-
gen von BetroHenen, sondern auch auf Fachpublikationen und Uriginal-
dokumente der Zeugen Jehovas gestützt.

Auch eine Medienmitteilung der Infosekta war gemRss Einzelrichter Leh-
ner zulRssig, in der die Beschuldigte die Zeugen Jehovas unter anderem als 
«hochproblematische Wruppe» bezeichnete, die «bis auf die Ebene existen-
zieller Identi–kation versucht, manipulativ auf ihre Mitglieder einzuwir-
ken». Zudem duräe sie kritisieren, dass die Vorgaben der Wemeinschaä «die 
körperliche, ps:chische und soziale IntegritRt ihrer Mitglieder» verletzen.

Der Oichter hatte die Beschuldigte zum 4ahrheits- und Wutglaubensbeweis 
unter anderem deshalb zugelassen, weil man «0underte 2 und das sind 
es 2 von Aussteigern» ernst nehmen müsse. «Die Infosekta-Mitarbeiterin 
machte, was sie machen musste’ sich über solche Wemeinschaäen nach 
bestem 4issen und Wewissen Russern», schliesst Lehner seine mündliche 
Krteilsbegründung. Die Freigesprochene erhRlt aus der Werichtskasse eine 
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persönliche KmtriebsentschRdigung von 8555 Franken, der Anwalt eine 
ProzessentschRdigung von 65à155 Franken.

Mit diesem Krteil unterliegt die Vereinigung Jehovas Zeugen der Schweiz, 
die gegen die damalige Expertin Strafanzeige eingereicht hatte und im Ver-
fahren als PrivatklRgerin auärat. Bisher war die Urganisation in der Schweiz 
selten gegen negative Berichterstattung vorgegangen. So ist denn der Ent-
scheid des Bezirksgerichts Zürich das schweizweit erste, das zentrale Fra-
gen wie «Praxis der Ächtung» und «Zwei-Zeugen-Oegel» beurteilt. Mit dem 
Freispruch könnte die Strafanzeige der Zeugen Jehovas somit zum Bume-
rang werden. Knterlegen ist auch der Staatsanwalt, der eine bedingte Weld-
strafe von 5 TagessRtzen  55 Franken gegen die angeklagte Expertin be-
antragt hatte. 

Einen Seitenhieb kriegt in der Werichtsverhandlung auch der Schweizer 
Presserat ab. Das Selbstregulierungsorgan rügte 65  den Journalisten, der 
das Interview mit der Sektenexpertin geschrieben hatte. Die «Zwei-Zeu-
gen-Oegel» gelte nicht mehr, meinte der Presserat. Der Journalist hRtte die 
falsche Auskunä der Expertin überprüfen müssen. Das Bezirksgericht Zü-
rich ist da dezidiert anderer Meinung’ Man duräe damals selbst als Exper-
tin in guten Treuen davon ausgehen, dass die obskure Oegel bei den Zeugen 
Jehovas weiterhin galt. 4ie der Strafverteidiger der freigesprochenen Frau 
in seinem PlRdo:er erwRhnt, hat der «Tages-Anzeiger» beim Presserat das 
Wesuch gestellt, die Stellungnahme zu revidieren. 

Das Krteil ist noch nicht rechtskrRäig. Es kann von der Staatsanwaltschaä 
Zürich-Sihl und eventuell von den Zeugen Jehovas als PrivatklRger innert 
zehn Tagen ans Ubergericht weitergezogen werden. Nur eventuell, weil die 
Urganisation keine Zivilforderungen geltend gemacht hat. Juristisch ist 
deshalb unsicher, ob sie den Entscheid im Strafpunkt anfechten kann.

Urteil GG180259 vom 9. Juli 2019, nicht rechtskrägi .
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